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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4805/J betreffend 

"Corporate Identity", welche die Abgeordneten Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und 

Kollegen am 29. April 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 33 und 41 der Anfrage: 

 

Die Corporate Identity (CI) des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft soll die Verbindung zwischen den Bereichen Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft repräsentieren. Das Corporate Design (CD) des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als eine Symbiose aus den Designs des     

seinerzeitigen Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und des seiner-

zeitigen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung bringt diese Verbindung 

optisch zum Ausdruck und trägt dazu bei, ein einheitliches Erscheinungsbild und damit 

die Wiedererkennbarkeit des  Ressorts sowohl nach außen für Bürgerinnen und     

Bürger, als auch nach innen zu vermitteln. Das CD trägt der Gleichberechtigung der 

beiden Verwaltungsbereiche Wissenschaft und Forschung und Wirtschaft Rechnung 

und berücksichtigt zugleich deren Individualität unter einem gemeinschaftlichen Dach. 

Details zum Corporate Design des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft sind dem CD-Manual in der Beilage zu entnehmen. 

 

Dieses CD des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft war 

aufgrund der Zusammenlegung des seinerzeitigen Bundesministeriums für Wissen-

schaft und Forschung mit dem Bereich Wirtschaft des seinerzeitigen Bundes-

ministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend neu zu erstellen und steht seit         
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1. März 2014 in Geltung. Analoge Anpassungen aufgrund von Regierungsum-

bildungen, Ressortzusammenführungen und -trennungen, Umbenennungen etc. sind 

auch in vergangenen Legislaturperioden erforderlich geworden. 

 

Das neue Logo wurde in Zusammenarbeit der gemäß Geschäfts- und Personalein-

teilung dafür zuständigen Abteilungen des Verwaltungsbereichs Wissenschaft und   

Forschung und des Verwaltungsbereichs Wirtschaft erstellt. Das CD-Manual des     

Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft umfasst sämtliche 

Darstellungsformen, in denen das Logo des Ressorts in Erscheinung treten kann und 

bietet zugleich ausreichend Spielraum für individuelle Gestaltung.  

 

Im optischen Auftritt des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und     

Wirtschaft findet das Staatswappen an zahlreichen Stellen Verwendung, so etwa auf 

allen schriftlichen Erledigungen, auf Urkunden, Einladungen, diversen Publikationen 

und nicht zuletzt auf meinem Türschild und jenen meiner Spitzenbeamten.  

 

Beim Haupteingang des Regierungsgebäudes, Stubenring 1, 1010 Wien, ist ein Schild 

angebracht, auf dem die Bezeichnung des Ressorts angeführt und das Logo des     

Ressorts abgebildet sind. Die Kosten dafür betrugen € 1.256,-. 

 

Die Kosten für die Umstellung der CI und die Vorbereitung und Anpassung sämtlicher 

Drucksorten an das neue CD des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft beliefen sich auf € 22.000,-. 

 

 

Antwort zu den Punkten 34 bis 40 der Anfrage: 

 

Nein. 

 

 

Antwort zu den Punkten 42 bis 45 der Anfrage: 

 

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) verwendet eine eigene CI, 

welche unter anderem das seit 1998 bestehende eigene Logo und ein begleitendes 

CD-Manual umfasst, in dem auch die Verwendung des Staatswappens in grafischen 
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Erscheinungsformen des BEV geregelt ist. Grund für die Verwendung einer eigenen CI 

ist die Darstellung der Eigenständigkeit des BEV als Behörde und als Dienstleister in 

den Bereichen der Geoinformation und Metrologie. 

 

Die Burghauptmannschaft Österreich und die Bundesmobilienverwaltung ordnen sich 

in die CI des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ein.  

Ergänzend verwenden die beiden Dienststellen jeweils ein eigenes Logo.  

 

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die Geologische Bundesanstalt 

und das Österreichische Archäologische Institut verfügen als wissenschaftliche       

Experteneinrichtungen mit internationalen Vertretungsaufgaben und Spezialprojekten 

im In- und Ausland ebenfalls über eine eigene CI, die sie in der Öffentlichkeit und auf 

internationaler Ebene besser sichtbar machen soll. 

 

Auch die Studienbeihilfenbehörde und die Psychologische Studierendenberatung    

verfügen über eine eigene CI, deren spezifisches Erscheinungsbild der erhöhten 

Wahrnehmbarkeit dieser Dienststellen in der Zielgruppe der Studierenden dient. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

Anlage 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
                                                               

Datum/Zeit 2015-06-29T13:24:25+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-   
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,   
C=AT                        

Serien-Nr. 1184203   

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks
sind auf https://www.bmwfw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veröffentlicht.

Signaturwert

KUMldO3BHCLOlp1q2SzYxy1lA6M5duPvBVErGohPfU6XiGQTu0NdoygiTXspjQPtRq5bi5rvLL5KPMOkpkMm1Gfj
+dTsGmiHv1gNxCHk/HpqAnUynspEiAF/q93R740YjljvmuCPKUW2iCrwVGzQ3jpNLVKIm6gM/dzxl9qs/ixuRjPO
P1A1SC8dBbq2yBnfAanotqjY3NMAuFrSgFoWvAMAH25XtPnVrnBNfUntQDvVd2ziOKQ7Ck2cygUFKjA+DMwso8la
1rrUsCfcr0YzqOeUIq81bviwEObL1szG0eACjA4YjZoGCBLegrs6xq/ndw71OzXHhyPV83MadHYjkA==        
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